
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofern die Arbeitszeit die 20 Stunden-Grenze nur durch Wochenend-, Abend- oder Nachtarbeit übersteigt,  

gelten die Regelungen wie bei einer Arbeitszeit bis 20 Stunden 

Beschäftigte Studenten Studierende Arbeitnehmer 

 
Geringfügige 
Beschäftigung 

Beurlaubung ohne 
Arbeitsentgelt/mit 

Arbeitsentgelt bis zu 
400 EUR/monatlich 

 
Arbeitsentgelt über  
400 EUR/monatlich 

Beurlaubung mit 
Arbeitsentgelt über  
400 EUR/monatlich 

 

Duales Studium 

Arbeitszeit max. 20 
Std./Woche, 
unbefristete 

Beschäftigung 

Arbeitszeit über 20 
Std./Woche, 

befristet aber keine 
kurzfristige 

Arbeitszeit über 20 
Std./Woche, 
unbefristete 

Beschäftigung 

Ausbildungsintegriert

Berufsintegriertes 

Praxisintegriertes 
Bis zu 26 Wochen/ 

182 KT im Jahr 
Über 26 Wochen/ 
182 KT im Jahr 

 

Versicherungsfreiheit in allen 
Zweigen 

Versicherungsfreiheit in KV, PV und ALV, 
Versicherungspflicht in RV 

 
Versicherungspflicht in allen Zweigen 


